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KreisRendsburg-Eckernförde
Der Landrat

FachdienstVeterinär-und Lebensmittelaufsicht

Postanschrift
KreisRendsburg-Eckernförde»Postfach905+24758Rendsburg

Auskunfterteilt:
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inZeichen,meinSchreibenvom Rendsburg

‚RD-0015243 25.03.2020

zugänglichgemacht.Im Übrigen

2. Verwaltungskostenwerden nichterhoben.

Begründung:

I.

Am 31.01.2020habenSieperEmaileinenAntragnachdem

Verbraucherinformationsgesetz(VIG)überdie Internetplattform„TopfSecret"versandt,

welcheunterhttps://fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmittelkontrolle/erreichbarist.Die

PlattformermöglichtesVerbraucherinnenundVerbrauchern,im Internetmitwenigen

KlicksstandardisierteAnträgeaufInformationsgewährungnachdem VIGzu stellen

InIhrerEmaillautetesauszugsweise:

Dienstgebäude

Kamsorstalße8 KontenderKreiskasso
24760Randsburg FördeSparkasse
Teleton+494331202-0 IBAN DE3S 2105 0170 0000 144006, WIC NOLADE2IKIE

Sparkasse Mittelholateln

IBAN DE69 214580000 00000018 30,NIC NOLADE2IRDH

(ns) Telotax+494331202.205
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Sehr geehrte Damenund Herren, e

ich beantrage die Herausgabefolgender Informationen:

1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden
YBetrieb stattgefunden:

McDonald's, Am Ahlmannkai 1a, 24782 Büdelsdorf

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen?Falls ja, bean
entsprechenden Kontrollberichts an mich. (. \  
   

 

    

  

Ich bitte um eine Antwort |

Ihr Antragist bei

Auf der besagte 1e

Helfen Sie uns, d schrän
$

BekommenVerb nnen|

auch andere sie seh

findenalle bei Topf
Dürfen die Dokumente veröffentlicht we

Ja. Dokumente, die zugeschickt werden, dürfen auch (ggf. gescanntoder abfotografiert und)

veröffentlicht werden.

In der Vergangenheit wurdenaufderPlattform schon zahlreiche Korrespondenzen mit den

für die Informationsgewährungzuständigen Behördenveröffentlicht.

N.

DerErlass des Bescheidesist auf Grundlage des soeben dargelegten Sachverhaltes in

dem eingangs tenorierten Umfang rechtmäßig.

In Stattgabe Ihres Antrages als auch dessenteilweise Ablehnung beruhen auf $ 5 Abs. 2

und 3 VIG.

Für die Entscheidung bin ich gem. $ 4 Abs. 1 S. 4 Nr. 2 VIG i.V,m. $ 3 Abs. 1 Nr. 14 der

Landesverordnung überdie zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Lebensmittel-,

Wein-, und Futtermittelrechts (LWFZVO) i.V.m. $ 6 Abs. 2 VIG zuständig.

Den nach $ 4 Abs. 1 VIG erforderlichen Antrag auf Information habenSie in hinreichend

bestimmter Form gestellt.

Von einer Anhörungdes in Rede stehendenBetriebes nach $ 87 Abs. 1 des

Verwaltungsverfahrensgesetzes des Allgemeinen Verwaltungsgesetzesfür das Land
Schleswig-Holstein (LVwG) konnte gem. $ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VIG abgesehen werden,
da die zu gewährendenInformationensolchei.S.d. $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG darstellen
und den Betrieb nicht übermäßig belasten,

 



ia.

Die Entscheidung über Ihren Antrag erfolgt fristgerecht. Nach $ 5 Abs. 2 Satz 1 VIG muss

die Behörde über einen Antrag auf Informationsgewährung grundsätzlich innerhalb einer

einmonatigen Regelfrist entscheiden. Die Frist verlängert sich jedoch „bei Beteiligung

Dritter“ nach $ 5 Abs. 2 Satz 2 VIG auf zwei Monate. Der Begriff des Beteiligten ist hierbei

über den Verweisin 8 5 Abs. 1 VIG entsprechend der Regelung in &$ 78 LVwG

auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im Sinne der Vorschrift die

betroffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch den Auskunftsanspruchbelastet

werden, da Daten,die sie betreffen, nachgefragt werden(vgl. Heinicke in Zipfel/Rathke
Lebensmittelrecht, 171. EL Juli 2018, VIG 8 5 Rd. 7). Da derin Rede stehendeBetrieb

somit als Dritter i.S.d. 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG anzusehenist, gilt eine zweimonatige Frist.

Die Frist beginnt mit dem Eingangdesvollständigen und vorbehaltslosen Antrags.Ihr

Antrag ist bei uns derart am 03.02.2020 eingegangen,d.h. dass die Entscheidungsfrist

erst am 03.04.2020 abgelaufen wäre.

Der Umfangdieses Bescheidesrichtet sich nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) VIG.
Danachhat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zuallen Daten über

von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigenStellen festgestellte nicht zulässige

AbweichungenvonAnforderungendes Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie

MaßnahmenundEntscheidungen,die im Zusammenhang mit den Abweichungen

getroffen wordensind. Darunterfallen grundsätzlich konkrete Kontrollmaßnahmen und

mögliche Verstöße einzelner BeLEbe (sg. x Verstoß-Daten”, vgl. BeckoK   

      
  
  

   

 

    

d n VIG-A ge ist nicht
allein die Erfüllung des inaividdellan Auskntubsgährene dee Antragsstellere, sondern

vielmehr und maßgeblich die anschließende Veröffentlichung der Informationen auf der

Internetplattform. Dies wird sowohl aus den eingangszitierten Hinweisen als auch durch

den Umstand, dass in der Vergangenheit schon zahlreiche Korrespondenzenmit den für

  

"zweifelsohne deutlich. So wurden durch die Internetplattform sogar extra die technischen

\Bezestzungen dafür geschaffen, dass eine Veröffentlichung automatisiert erfolgen

en Verstößen eines Unternehmens gegen lebensmittel- oder futtermittelrechtliche

eiträgt, ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
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(BVerfG) zu 8 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch(LFGB). Nach dieser

Norm sind Lebensmittelüberwachungsbehördenbei bedeutsamen Verstößen gegen

lebensmnittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften dazu verpflichtet, diese von Amts

wegenzu veröffentlichen. Das BVerfG hatdiesbezüglich in seinem Beschluss vom

21.03.2018 (Az. 1 BvF 1/13)festgestellt, dass an eine tatsächliche Grundlage für den

Verdachteines Verstoßes, der veröffentlicht werden muss, hohe Anforderungenzustellen

sind. Ferner hat es festgestellt, dass die Informationsinteressen der Öffentlichkeit hinter

den durch die Berufsfreiheit gem. Art. 12 Grundgesetz (GG) geschützten Interessen des

Betriebes zurücktreten, wenn Verstöße gegen lebensmittel- oder futtermittelrechtliche

Vorschriften zeitlich unbegrenzt durch Lebensmittelüberwachungsbehörden veröffentlicht

werden. Begründet wird dies damit, dass die zeitlich unbegrenzte Vorhaltungteilweise

nicht endgültig festgestellter oder bereits behobener Rechtsverstöße zu einem erheblichen

Verlust des Ansehens führen können,der bei zunehmendemzeitlichen Abstand nicht

mehr von einem legitimen Informationsinteresse gedecktwird (sog. Pranger-Wirkung).

Das bedeutet, dass Beanstandungen,die derart schwerwiegendsind,dasssieı
Berücksichtigung der angeführten Rechtsprechung veröffentli de:

nach der heutigen Rechtslage veröffentlicht werden müsse,

Holsteinfür alle Kreise undkreisfreien Städte zentr

Verbraucherschutzministeriums.

 

   
   

  

  
  
   

  

  

eevon Köntroilberichte dürften aufAnren über das Imernetponäl Topf Secre

also theoretisch nur dannerfolgen, wenn sie derart schwerwiegende Beanstandungen

betreffen, dass die Informationen ohnehin durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden

veröffentlicht werden müssen. Da im Falle der Nutzung desInternetportals „Topf Secret“

i tet werden kann, dass derartige BeanstandungenRSS

   
  
  
   

 

   

  

  

 

anneine Auskunft über Beanstandungenoder eine Herausgabe von

ten nicht in Betracht. l

! ndungenvorlagen, würdedies in weiteren Antragsverfahren über das

tportal „Topf Secret“ den eindeutigen Rückschluss ermöglichen, dass immer dann
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© Nach 8 5 Abs. 3 Satz 1 VIG sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs mitzuteilen

soweit dem Antrag stattgegeben wird. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs

begehrt, so darf dieser gem. $ 6 Abs. 1 Satz 2 VIG nur aus wichtigem Grund auf andere

} Art gewährt werden. Sie haben in Ihrem Antrag ausdrücklich um eıne Antwort in

elektronischer Form (E-Mail) gebeten. Dem werdeich entsprechen

Zu beachtensind überdies $ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG. Danach darf - auch wenn von der

AnhörungDritter abgesehen wird - der Informationszugang erst erfolgen, wenn die

Entscheidung dem oderderDritten bekannt gegeben wordenist und diesem eın

ausreichenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist, wobei

dieser Zeitraum 14 Tage nicht überschreiten soll. Aus diesem Grund werdenIhnen dıe

begehrten Informationen nochnicht in diesem Bescheid gewährt, sondern frühestens 10

Tage nach seiner Bekanntgabe gegenüber dem Betrieb.  
  

 

  

  

  

2.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 7 Absatz 1 Satz 2 VIG

htsbehelfsbelehrung:

n diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

Isburg-Eckernförde —Der Landrat- erhoben werden.

n.$5 Abs. 4 Satz 1 VIG keine aufschiebende Wirkung
te ge

beau:

 


